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Sie erhalten ferner eine Zuwendung, ein Urlaubsgeld und 
eine allgemeine Zulage in entsprechender Anwendung der 
für die Angestellten des Landes jeweils geltenden Tarifverträ- 
ge. 

9. Die Arbeitszeit richtet sich nach den für Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben im Beamtenverhältnis jeweils geltenden 
Vorschriften. 

10. Das Arbeitsverhältnis kann, unbeschadet der Kündi- 
gungsfrist innerhalb der Probezeit, zum Ende eines Semesters 
unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen gekündigt 
werden. Aus wichtigem Grund kann das Arbeitsverhältnis 
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden 
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Die Vergütung wird entsprechend der VergGr. IIa BAT 
gewährt. 
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Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 
Stunden wöchentlich. 
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Das Arbeitsverhältnis regelt sich im !ibrigen nach dem 
RdErl. betr. das Beschäftigungsverhältnis der Lektoren vom 
23. 11.1982 (Nds. MBl. S. 2179 — GültL 26/294). 

DER NIEDERSÄCHSISCHE MINISTER FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 
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11. Das Arbeitsverhältnis endet dur:h Ablauf der Befri- 
stung, durch Kündigung oder wenn die Aufenthaltserlaubnis 
nicht verlängert «der widerrufen wird. 

12. Der Arbeitsvertrag ist nıch dem Muster der Anlage 

Nrn. l'bis 20 

    

abzuschließen. 

v 
(Bitte bei Antwort angeben) H = 4 

= annov Übergangs- und Schlußbesti'nmungen 6 >) Ihr Zeichen, Inre Nachricht vom KEIN Zee en eine 19. N 3 1982 Fr it ai nl 8230 9. November 13. Dieser RdErl. gilt nicht für die vollbeschäftigten Lekto- 
zar, a Een) oder = ren, die nach den Bestirnmungen des $ 9 der Niedersächsi- 

schen Lektorenordnung (Bezugserlaß zu a) eingestellt worden ; 
sind. Auf das Arbeitsverhältnis dieser Lektoren finden die 
Bezugserlasse in der bis zum 31. 12. 1982 geltenden Fassung 
weiterhin Anwendung. 

14. Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 1983 in Kraft. Die Bezugser- 
EL A ARE Lopı lasse treten vorbehaltlich Nr. 13 gleichzeitig außer Kraft. Reisen der Professoren zur Erledizung von Dienstgeschäften 

Andi ie 
wissenschaftlichen Hochschulen. 

— Nds. MBl. Nr. 74/1982 S. 2179 

Anlage 

Zwischen 

dem Land Niedersachsen 
vertreten durch 

und ‘ % 
  

  

  

  

  

  

  

  

Herrn/Frau 
wird folgender 

Arbeitsvertrag 

geschlossen: 

81 
Herr/Frau 

geboren am 
wird an der. 

2 als Lektor(in) im außertariflichen Angestelltenverhältnis für :& die Fremdsprache i 
eingestellt. ie 

$2 Gi N; 

ee RER N oder Beiträgen Dritter zu bestreiten ist. Die Genehmigung. kann 
Das Arbeitsverhältnis der Lektoren für die Ausbildung in a hträslich erteilt werden, lebenden Fremdsprachen wird befristet, um ihre Entfrem- en nachträglich Y E dung vom Herkunftsland zu vermeiden und hierdurch sicher- 

zustellen, daß sie einen aktualitätsbezogenen Unterricht er- ass 
teilen, sowie um einen laufenden kulturellen Austausch zu 
gewährleisten. 

Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet der Befristung 
oder einer Kündigung, wenn die Arbeitserlaubnis nicht ver- 
längert oder widerrufen wird. 
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Die Probezeit beträgt sechs Monate. 
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Für die Durchführung von Reisen, die zwar der Erledigung von Dienstgeschäften dienen, jedoch mangels einer Genehmigung keine 
BRKG sind, kommt die Erteilung von Son- derurlaub nicht in Betracht. 

Dienstreisen im Sinne des 

Die Professoren haben jedoch der Hochschule Dauer und Zweck solcher Reisen rechtzeitig vor Beginn der Reise anzuzeigen. Die Reisen sind ze itlich so zu legen, daß Cie übrigen Dienstaufgaben, insbesondere die Durchführung der vor- gesehenen Lehrveranstaltungen, nicht beeinträchtigt werden. Zwei- ter Mob die Tätigkeit, die Anlaß der Reise ist, der Erledigung von Dienstgeschäften Gient, sind durch Rück£frage bei der für die Geneh- migung von Sonderurlaub zuständigen Stelle zu klären. ge Klärung erscheint auch im Hinblick auf die Frage, Unfall als Dienstunfall gemäß S 31 Abs, 8 l BeantvG anzuerkennen ist, sinnvoll. Ich verweise hierzu au 

Eine derarti- 

ob ein etwaiger 

f die Ausführungen in Tz. 31.1 des RöErl. des MP vom 22.5.1981 (Nds. MBl. 5,573): 

wur gıe Durchführung von Reisen, die nicht der Erledigung von Dienstgeschäften dienen, ist dagegen Sonderurlaub zu bean wenn die Reisen die Abwesenheit des Profes 
üblichen Arbeitstagen erfordern. 

tragen, 

sSorS vom Dienstort an 
Sofern die Reisen nicht. auch dienstlichen Interessen dienen, kann Sonderurlaub nur unter Weg- fall der Dienstbezüge gewährt werder. Im übricen wird auf die für die Erteilung von Sonderurlaub Gieltenden 

Die Gewährung von Unfallfürsorge richtet sic 
BeamtvG. 

Vorschriften en € 
h nach S 3| Abs. 5 

Im Auftrage 
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3 1 Der Niedars. Minister f Wissenschaft u. Kunst, Postfach 261, 3000 Hi:nnover 

Universität Göttingen 

3h00 Göttingen 
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Hannover 
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e Mein Zeichen er 
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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vo: 2.13 - 03 284/222 (5) 19: 416" © De2s u 
oder 9-1 

Beschäftigung von wissenschaftlichen NHilfskräften; 

Klose Befristung der Arbeitsverhältnisse 

Bezug: Bericht vom 19.11.82 - 50/60500 - 

| 
Die Vorschrift der Nr. 4 Abs. 2 der Richtlinien er die Be- 

schäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften EN des 

MR vom 4.2.1970 - Nds. MBl. S. 168) ist keine ee 

liche Regelung. Sie bestimmt zwar, daß I yes 

Hilfskräfte mit einer durch Prüfung abgeschlossenen Ausbil- 

dung an einer wissenschaftlichen lHochschule längstens zwel 

® % : i har 
und bei Vorliegen besonderer Gründe bis zu vier Jahren 

& ü a . Seshe 
schäftigt werden dürfen; über die arbeitsrechtliche Zulässig 

a ar s ER z at ses ilfs- 
keit befristeter Arbeitsverträge mit wissenschaftlichen Hil 

h : | 
kräften sagt die Vorschrift jedoch nichts aus. 

i i ä i ,5t, mit Bei der: Prüfung, 6b es arbeitsrechtlich zulässig i i 

s ; i i ine j Arbeits- einer wissenschaftlichen lNil[skraft einen befristeten 

i i te ; des BAG vertrag abzuschließen, sind die in der Rechtsprechung 

e S . Haie 
ät Fi äÄssig befristeter. Arbeit aufgestellten Grundsätze zur Zulässigkeit 

, 1 Ip l z > 620 —scheiding.v0n,:10626,.1978 - 2. AZR :630/74 = (ADNr. 10 zu 86 

| 

| 
a i : a an en | verträge zugrunde zu legen. Das BAG hat sich in seiner En | 

BGB Befristeter Arbeitsvertrag) auf den Standpunkt gestellt, 

  
 


